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grage 130, gürtcf) VIII. — ffür fec^ë projette tourbe
bte baupoliaetlicge BeroiEigung oerroeigert.

ffür DûS profitierte folotgurnifch'limtottale Bürger*
ûfgl ig nun burcg bie Bnnagme beS BrmenfürforgegefegeS
ber 3Beg geebnet. ©urdj eine Bergabung auS lester 3eit
roirb baS Borgegen crtjeblicf) erleichtert. Bacgbem bie

Borfrage entfcgteben fein roirb, ob ber 3ufammenfcglug
ber Bürgergemeinben beS KantonS, bie einen ©rünbungS*
fonbS non ffr. 250,000 geaeicgnet gaben, ober aber ber
Canton bie ©acge burcgfügren foE, fann mit bem SBetfe,
einem ber bringlicgften im Kanton, begonnen merben.
SRan erroartet, bag nod) im Saufe btefeë 3agteS $anb
anS 3Berf gelegt roerbe, ebenfo an baS ïantonale
©reifenafpl, für roelcgeS ein ffonbS non ffr. 300,000
jur Verfügung gegt.

KtonfenhattSboutett int Kanton ©raubünDen. ©te
fßläne famt Kofienooranfcglag für eine Erroeiterung beS

KranfengaufeS in ScgierS mit einer ©otalfoftenfumme
non ffr. 28,000 mürben oom BegierungSrat genehmigt
unb bem fßrättigauer Kranfenoeretn giefûr ein fantonaler
Beitrag oon 30 % beroittigt. Bn baS BbfonberungSgauS
©gufiS unb an baS KtanfengauS ©hufiS mürben ïantonale
Beiträge oon jufammen ffr. 68,824. 85 befdgloffen. ©te
BuSaaglung richtet fiel) jeitlicl) naeg bem oerfügbaren
3agreSfrebit für ben 53au unb bie Einrichtung oon
Ktanfen» unb BbfonberungSgäufern.

©ie
Sott SH u b. 8 it t f) i, ©efdjäftSfüIfrer ber 2inoIit£)=@efetIfd)aft 3ürid).

3d) gäbe in meiner Keinen Strbeit über baS Bau*
ganbroerfetpfanbredjt, „Scgroeta. Baublatt" 1912, ffe*
bruar, ganj allgemein auf bie SRomente gtngerotefen,
roelcge ein Bauganbroerfer ober fonftiger Baulieferant
inS Buge faffen foE, menn er bie Qualität einer igm

jur ©edung oon SieferungSanfprüdjen augebaegten fpppo»
tgef in fpinftegt auf ben Sßert beS ©runbpfanbeS richtig
beurteilen mill. £>eute foE oerfuegt merben, bie 99e

bingungen ju fixieren, roelcge an bie Übernahme einer

^anbroerfergppotgef ober einer naeggefteüten §ppotgef
überhaupt gefteEt merben mügten. Btefleicgt tragen biefe

Betrachtungen baju bei, bie Biege ju ebnen, roeldje ben

nad)gefüllten ©cgulbbrtef einem beffern Krebit entgegen*

jufügren geeignet ftnb.
©reift ein Unternehmer jum SEittel ber Errichtung

oon |>anbroetîetgi)ppthefen, fo ift mogl als felbftoer»
ftänblidh oorauSaufegen, bag et aur ©urcgfügrurtg feiner
Unternehmung eines in erfter Çppotgef a» oerfiegernben
©arlehenS bebarf. ©er icanbroerfethppotgef geht alfo
faft ausnahmslos aunt mtnbeften eine erfte, geroögnlicg
Banîgppotgef, oot;

BIS normale erftfteEige ffppotgef finb 60—65 % beS

BelegnungSroerteS eines überbauten ©runbftüdeS au be»

traegten, melch letzterer nach aEgemetnem BanfufuS einer*

feitS auS pagroert unb normalen Baufoften unb anber*

feitS aus SEtetroert beS ©runbpfanbeS îonftruiert mirb.

Beifpiel: Baufoften eines $aufeS ffr. 80,000.—, $lag»
roert 20,000.—, aufammen ffr. 100,000.—, SEtet*

erträgniffe beS ffaufeS ffr. 7000.—, biefe au 6 % fapi*
taüfiert fomit SEietroert ffr. 117,000.—.
ScgagungSroert 100,000.—
SDttetroert 117,000.—

ffr. 217,000.—
BelehnungSroert 50% „ 108,500.—
Erfte $r)potgef 65 % 70,500.—

®a aur Sicherung ber erften £t)potgef 65 % beS

SBerteS beS ErunbpfanbeS abforbtert merben, fo bleibt

aur Sicherung non nachgefteEten ©(^ulbbriefen nodh eine
Sülarge oon 35 %.

3g ein ©runbbefiher in ber Sage, feinen ßlnSoer»
pflid)tungen pünftlid) nachaufommen unb tut er bieS, fo
foEte man annehmen bürfen, bag für eine aroeite f)t)po<
Ige!, moau in ber fRegel auch bie ^anbroerferhppothe!
gehört, 15 ®/o beS BeleljnungSroetteS, oon 65 auf 80 ®/o,

im oorliegenben Beifpiele alfo ff*-16,275 nad) ffr. 70,500,
auch nod} als ginreicljenb gefiebert betrachtet merben
fönneti. ©iefe Bnnahme ift aber trügerifd), menn ber
Erunbpfanbbefiger unb ©djulbner ber erften Çppotheï
feinen 3i»§oerpflidhtungen nicht nadhfommt unb fofern
ber 3nhuber ber erften Çppotheî, maS anaunehmen ig,
ben Bnfprud) auf ©edung aus bem Erlös beS ®runb=
pfanbeS gemäg bem ihm nach ©efefe augegeuben iHec^te

audhfüroerfaEeneäinfebeanfput^t. fEachBrt.8183 ®.B.
bietet baS ©runbpfanb bem ©laubiger Sicherheit für bie

Kapitalforberung, für bie Koften ber Betreibung unb bie

BetaugSainfe unb für brei gurgeit ber KonfurSetöffnung
ober beS ipfanboermertungSbegehrenS oerfaüene 3«h^^S»
ainfe unb ben feit bem legten 3inStage laufenben 3t"§-
3m ffaEe eines BerroertungSoerfahrenS ïann fich bei
bem ermähnten Beifpiele folgenbeS Bilb ergeben:

Erfte §t}poihef ffr. 70,500.-
3inStag 1. 3«uuar, 3*uSfug 4®/4 ®/o,

3inSrüdganb feit 1. 3«uuar 1910.
®aS BerroertungSbegehren roirb am
1. Oftober 1913 gefteEt.

Betfaflene 3ah"Satnfe, BetaugSalnS
baoon, BetreibungSfoften bis aur ^ln»
gäbe beS ObjefteS an ber erften Steige*
rung, roeldfe am 1. ©eaember 1913
ftatifinbet ffr. 11,130.38

©^ulbbrief im ameiten Bange „ 16,275.—
3met 3al)te0ginfe auSftehenb „ 1,627.50
81m Sage ber Eingabe an ber Steige*

rung fommen alfo bie beiben Çppo*
thefen oon nom. ffr. 86,775.— auf ffr. 99,532.88

©te ^anbänberungSgebühren unb BerroaltungSfoften
beS BetreibungSamteS belaufen fich auch uod) auf airfa
ffr. 1000.—, merben bann aber buref) einen faft gleich
hohen Betrag an ÜEHeten (für 2 SEonate) gebedt.

3BiE ber 3uhaher ber ameiten Çppotgef feinen ©itel
retten, fo mug er bie erfte ^ppotgef nebg 3iuSrüd=
ftänben an ber Steigerung h^auSbieten. Bleibt aüen*
faES auch baS Kapital ber erften Çppothef gegen, fo
hat er roeniggenS bie rüdgänbigen 3ittfe im Betrage
oon ffr. 11,130.28 bar au beaahlen unb eS fommt igm
feine groeitc ^ippothef oon urfprünglich St. 16,275.—
mit ffr. 1,627.50 3i"3ri'c£ganb bann effeftio auf girîa
ffr. 30,000.— au gegen, ©amit roirb ber aBert beS ©runb*
pfanbeS erfegöpft. ©er erroägnte ift fo giemlich ber benf*
bar fcglimmge ffaE, ber eintreten fann. Ein oorfiegtiger
©efdgäftSmann mirb aber gut tun, btefen fchlimmften
ffaE inS Buge a« faffen, menn er fich ^ fftage ber
Übernahme einer groeiten fpppotgef au überlegen gat.
3ebenfaflS ergibt fid) auS biefem ffaüe auch, bag eine

nadggefteüte ^»ppotgef bis auf 80 % beS BelegnungS*
roerteS einer Bealität bie äugerfte ©renae einer einiger»

magen befriebigenben Sicherheit bebeutet, fferner ergibt
fidg barauS bte SEagnung an ben Çanbroerfer, betartige
nacEjgefteüte ^ppotgefen fo ogne roeitereS nicht ju über*

negmen, menn igm niegt ginreiegenbe Barmittel aur Ber»

fügung gegen, um eoent. bie erfte Çppotgef mit 3^'
rüdgänben gerauSaubieten ober menn er niegt befiimmte
BuSficgt auf 3Beiterbegebung ber ©itel gat. Entfprecgenb
ungünftiger noch geftattet fteg bie Sage ber ameiten §ppo*
tgef, menn infolge unrichtiger Beroertung beS ©runb*
pfanbeS ober auS anbern ©rünben bie Beleigung an
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straße 130, Zürich VIII. — Für sechs Projekte wurde
die baupolizeiliche Bewilligung verweigert.

Für das projektierte solothurnisch-kantonale Bürger-
asyl ist nun durch die Annahme des Armenfürsorgegesetzes
der Weg geebnet. Durch eine Vergabung aus letzter Zeit
wird das Vorgehen erheblich erleichtert. Nachdem die

Vorfrage entschieden sein wird, ob der Zusammenschluß
der Bürgergemeinden des Kantons, die einen Gründungs-
fonds von Fr. 250,000 gezeichnet haben, oder aber der
Kanton die Sache durchführen soll, kann mit dem Werke,
einem der dringlichsten im Kanton, begonnen werden.
Man erwartet, daß noch im Laufe dieses Jahres Hand
ans Werk gelegt werde, ebenso an das kantonale
Greisenasyl, für welches ein Fonds von Fr. 300,000
zur Verfügung steht.

Krankenhausbauten im Kanton Graubünden. Die
Pläne samt Kostenvoranschlag für eine Erweiterung des

Krankenhauses in Schiers mit einer Totalkostensumme
von Fr. 28,000 wurden vom Regierungsrat genehmigt
und dem Prättigauer Krankenverein hiefür ein kantonaler
Beitrag von 30 "/» bewilligt. An das Absonderungshaus
Thusis und an das Krankenhaus Thusis wurden kantonale
Beiträge von zusammen Fr. 68,824. 85 beschlossen. Die
Auszahlung richtet sich zeitlich nach dem verfügbaren
Jahreskredit für den Bau und die Einrichtung von
Kranken- und Absonderungshäusern.

Die Handwerkerhypothek.
Von R u d. Liithi, Geschäftsführer der Linolith-Gesellschaft Zürich.

Ich habe in meiner kleinen Arbeit über das Bau-
Handwerkerpfandrecht, „Schweiz. Baublatt" 1912, Fe-
bruar, ganz allgemein auf die Momente hingewiesen,
welche ein Bauhandwerker oder sonstiger Baulieferant
ins Auge fassen soll, wenn er die Qualität einer ihm
zur Deckung von Lieferungsansprüchen zugedachten Hypo-
thek in Hinsicht auf den Wert des Grundpfandes richtig
beurteilen will. Heute soll versucht werden, die Be
dingungen zu fixieren, welche an die Übernahme einer

Handwerkerhypothek oder einer nachgestellten Hypothek
überhaupt gestellt werden müßten. Vielleicht tragen diese

Betrachtungen dazu bei, die Wege zu ebnen, welche den

nachgestellten Schuldbrief einem bessern Kredit entgegen-

zuführen geeignet sind.
Greift ein Unternehmer zum Mittel der Errichtung

von Handwerkerhypotheken, so ist wohl als selbstver-

ständlich vorauszusetzen, daß er zur Durchführung seiner
Unternehmung eines in erster Hypothek zu versichernden
Darlehens bedarf. Der Handwerkerhypothek geht also

fast ausnahmslos zum mindesten eine erste, gewöhnlich
Bankhypothek, vor-

Als normale erststellige Hypothek sind 60—65 °/o des

Belehnungswertes eines überbauten Grundstückes zu be-

trachten, welch letzterer nach allgemeinem Bankusus einer-
seits aus Platzwert und normalen Baukosten und ander-
seits aus Mietwert des Grundpfandes konstruiert wird.

Beispiel: Baukosten eines Hauses Fr. 80,000.—, Platz-
wert Fr. 20,000.—, zusammen Fr. 100,000.—, Miet-
erträgnisse des Hauses Fr. 7000.—, diese zu 6 kapi-
talisiert somit Mietwert Fr. 117,000.—.
Schatzungswert 100,000.—
Mtetwert 117,000.—

Fr. 217.000.—
Belehnungswert 50°/» „ 108,500.—
Erste Hypothek 65 °/o 70,500.—

Da zur Sicherung der ersten Hypothek 65 °/o des

Wertes des Grundpfandes absorbiert werden, so bleibt

zur Sicherung von nachgestellten Schuldbriefen noch eine
Marge von 35 °/o.

Ist ein Grundbesitzer in der Lage, seinen Ztnsver-
pflichtungen pünktlich nachzukommen und tut er dies, so

sollte man annehmen dürfen, daß für eine zweite Hypo-
thek, wozu in der Regel auch die Handwerkerhypothek
gehört, 15 °/o des Belehnungswertes, von 65 auf 80 °/o,
im vorliegenden Beispiele also Fr. 16,275 nach Fr. 70,500,
auch noch als hinreichend gesichert betrachtet werden
können. Diese Annahme ist aber trügerisch, wenn der
Grundpfandbesitzer und Schuldner der ersten Hypothek
seinen Zinsverpflichtungen nicht nachkommt und sofern
der Inhaber der ersten Hypothek, was anzunehmen ist,
den Anspruch auf Deckung aus dem Erlös des Grund-
Pfandes gemäß dem ihm nach Gesetz zustehenden Rechte
auch für verfalleneZinse beansprucht. Nach Art.818Z G.B.
bietet das Grundpfand dem Gläubiger Sicherheit für die

Kapitalforderung, für die Kosten der Betreibung und die

Verzugszinse und für drei zurzeit der Konkurseröffnung
oder des Pfandverwertungsbegehrens verfallene Jahres-
zinse und den seit dem letzten Zinstage laufenden Zins.
Im Falle eines Verwertungsverfahrens kann sich bei
dem erwähnten Beispiele folgendes Bild ergeben:

Erste Hypothek Fr. 70,500.-
Zinstag 1. Januar, Zinsfuß 4^ "/«,

Zinsrückstand seit 1. Januar 1910.
Das Verwertungsbegehren wird am
1. Oktober 1913 gestellt.

Verfallene Jahreszinse, Verzugszins
davon, Betreibungskosten bis zur Hin-
gäbe des Objektes an der ersten Steige-
rung, welche am 1. Dezember 1913
stattfindet Fr. 11,130.33

Schuldbrief im zweiten Range „ 16,275.—
Zwei Jahreszinse ausstehend „ 1,627.50
Am Tage der Hingabe an der Steige-

rung kommen also die beiden Hypo-
theken von nom. Fr. 86,775.— auf Fr. 99,532.88

Die Handänderungsgebühren und Verwaltungskosten
des Betreibungsamtes belaufen sich auch noch auf zirka
Fr. 1000.—, werden dann aber durch einen fast gleich
hohen Betrag an Mieten (für 2 Monate) gedeckt.

Will der Inhaber der zweiten Hypothek seinen Titel
retten, so muß er die erste Hypothek nebst Zinsrück-
ständen an der Steigerung herausbieten. Bleibt allen-
falls auch das Kapital der ersten Hypothek stehen, so

hat er wenigstens die rückständigen Zinse im Betrage
von Fr. 11,130.28 bar zu bezahlen und es kommt ihm
seine zweite Hypothek von ursprünglich Fr. 16,275.—
mit Fr. 1,627.50 Zinsrückstand dann effektiv auf zirka
Fr. 30,000.— zu stehen. Damit wird der Wert des Grund-
Pfandes erschöpft. Der erwähnte ist so ziemlich der denk-

bar schlimmste Fall, der eintreten kann. Ein vorsichtiger
Geschäftsmann wird aber gut tun, diesen schlimmsten
Fall ins Auge zu fassen, wenn er sich die Frage der
Übernahme einer zweiten Hypothek zu überlegen hat.
Jedenfalls ergibt sich aus diesem Falle auch, daß eine

nachgestellte Hypothek bis auf 80 °/o des Belehnungs-
wertes einer Realität die äußerste Grenze einer einiger-
maßen befriedigenden Sicherheit bedeutet. Ferner ergibt
sich daraus die Mahnung an den Handwerker, derartige
nachgestellte Hypotheken so ohne weiteres nicht zu über-

nehmen, wenn ihm nicht hinreichende Barmittel zur Ver-
fügung stehen, um event, die erste Hypothek mit Zins-
rückständen herauszubieten oder wenn er nicht bestimmte
Aussicht auf Weiterbegebung der Titel hat. Entsprechend
ungünstiger noch gestaltet sich die Lage der zweiten Hypo-
thek, wenn infolge unrichtiger Bewertung des Grund-
Pfandes oder aus andern Gründen die Beleihung an
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erfter ©telle p l>oc£) aufgefallen ift ober roenn bie nad)=
gefieEte £>i)potheî felbfi ben Stammen non 80 % bel Se»
leljnungsroertes überfieigt, bal ©runbpfanb alfo p ftarl
belaftet ift.

©olange bie SJlöglicljfett gefe^licf) oor^anben ift, baß
Seifplele, roie oorerroäf)nt, praftifcl) in Erfdf)einung treten,
roirb man el einer §ppothefarbanf nicht oerübeln fönnen,
roenn fie bie it)r annertrauten (Selber nic^t pr Anlage
in groeiten fppothefen oerroenbet. Unb bod) fiefjt für
roeitere Seoölferunglfdfiidhten, für ©runbetgentümer, Unter»
nehmer, Sauljanbroerfer, Sauarbeiter' unb fdjliefjlid) audj
für SBolpungllntereffenten bie Sefcl)affung ber peiten
fppothef im Sorbergrunb bes Qntereffel. ®ie peite
^ppothef marftfähiger p geftalten, ftnb gerabe in letter
3eit oiele SBorfc^läge aufgetaucht, of)tie baß eigentlich
gangbare Sßege pr ^ebung bei Übelftanbel geroiefen
roorben roären. ®ie peite fppotßef ift oom Kapital
nid^t begehrt, folange eine ©djroädf)ung ber Sicherheit,
rote obigel Selfplel fie geigt, möglich bleibt unb ber
Kapitalift nidjt mit größerer — id) roiH noch nicht ein»

mal fagen mit abfoluter — Seftimmtheit auf ben pünft»
liefen ©ingang feiner 3!« jät)len fann. Unb nun bie
SQäege pr Abhilfe? ©er innere SBert ber peiten fippo»
theî muß gehoben roerben, ®al befte Stittel bap läge
in einer Aulgeftaltung ber rechtlichen (Sarantten für bie

peite ^ppothef. SBer feine Stegenfcljaft an peiter ober

fogar fernerer ©teile hppothefarifch belaften muff ober
mill, foHte fich eine roeitere gefetjliche Einfd)tänfung ber
33erfügungsbered)tigung über bie üJUetpfe gefallen laffen.
Selethungen finben ja hauptfädjlid) ftatt nach SfRa|gabe
ber Erträgniffe bei Objeftes. ®al ißfanb müßte mit
mehr ©infdhränfung für ben (Srunbeigentümer unb
©chulbner auf bie Erträgniffe aulgebehnt roerben. 2Sarum
foil nidjt beifptellroeife auf Antrag beS $nt)aberl einer
peiten fjppothef 3u>angloerroaItung eintreten, roenn ber
(Srunbeigentümer unb ©chulbner mit 3inlphtungen
für bie oorgefteHten fpt)potf)efen im Dtüdfianbe bleibt?
Sadf) Art. 806 3-©• S3- l'an" ftdl) ber Schaber einet
Ippothef burch Einleitung ber Setreibung fd)üt)en, aber

nur roenn er pr Einleitung ber Setreibung etnel fäHi»

gen 3i«fcë feiner |ppothef in ber Sage ifi. Er bleibt
aber mad)tlo§, roenn fich bie 3infe auf ben oorgefteQten
^rjpothefen aufhäufen, £eute reicht ber gefetliche ©chut)
für bie peite Çppothef nicht aul. Erroelterung berfelben
roürbe aber pr görberung bes Krebitel ber peiten
fppoihef roefentlidh beitragen.

Kann fich ber ©efe^geber p Anbetungen in biefem
©tnne nicht nerftehen, fo muß p prioaten föilflmitteln
gegriffen roerben, pm Sertrage pifdhen ©läubiger unb
@c|ulbner. Unb aul biefen Erroägungen fjeraul möchte
id) fpejteE bem £>anbroetfer empfehlen, in ben Sertrag,
ber bie Übernahme einer peiten ippottjef oorfieht — es

E>. HeckPieterlen bei Biel -Bienne
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4& roh and imprägniert, in nur bester Qualität,
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<5752 Lokomobilen

Dampf-

maschinen

Stampfenbachstr. 17

vorm. fld. maffei
Zürich - Caspar 6$cherbau«

ift biel in ber Siegel ber äßerfoertrag felbft — bie fol»
genben Sebingungen aufpnehmen:

1. El foH ber Sorfianb genau fixiert roerben.
2. @3 follen oerfchärfte Seftimmungen aufgefieEt

roerben für ben gaE ber ©djulbner mit 3ta§8«hiui9C"»
unb par foroohl auf ber in ffrage ftehenben, all audh

auf ben Sorftanbshppothefen, in 5RüdEftanb fommt, unb

par:
a) Erhöhung bel 3in§fuße!;
b) fRedht ber fofortigen Künbbarfett für ben ©läubiger;
c) 3tt"*ngloerroaltung bei ©runbpfanbel, roenn Ser»

roaltung burdh einen Sreuhänber nid)t pm oomherein

p erreichen ift.
3. ©er ©runbbefttser unb ©djulbner überträgt bie

Serroaltung bei ©runbpfanbel einem ©reuhänber. ©iefem
©reuhänber roerben bie SJiietjtnfe pm $nfaffo abgetreten
mit ber Qnfiruftion p folgenber Setroenbung:

a) Öffentliche Abgaben unb Koften ber Serroaltung ;

b) 3'u§ ber erften ^ppothef;
c) 3inl ber nadhgefteüten fppotljefen unb aUfäEige

Amortifationen nad) Etang ;

d) Überfdjuß pr Serfügung bei ©runbeigentümerl.
Sei oorfidhtiger Serroaltung müßten aul ben überfdf)üffen
beftimmte Seträge in einen 3i"3re[eroefonb prücfgelegt
roerben.

4. ©iefe ©chußbeftimmungen foEen bei Eintragung
bei ©djulbbrtefe! im ©runbprotoïoE oorgemerft unb bie

Etedhtlïraft bel Sertragel, ber bie Übernahme ber fpqpo»
thef burdh ben Çanbroerfer oorfieht, oon ber Eintragung
ber ©d)ut)beftimmungen im ©runbbudh abhängig gemadht
roerben.

©ie ^ßämef^tt^ntaterialicn«
anttgeteitt oott ajlungitiget & ©o., Qütid).

Sei aEen Sßafferleitunglanlagen ift el erforberltch,
bie Seitungen gegen bie ©emperatureinflüffe p frühen.
SBarmroafferlettungen, um bafür p forgen, baß feine

SBärmeoerlufte entftehen, Kaltroafferlettungen, um fie im

SBinter gegen bie Kälte p fdjühen unb um im ©ommer
ein ©chroihen p oermeiben. El ift baljer geboten, bie

Seitungen mit etner ifolterenben SRaffe p umgeben,

ferner ftnb bie SBafferbehälter aul gleichen ©rünben

p ifolieren, ba bei ben Sorratlbehältern ber 2öärme>

oerluft burch bie Aulftrahlung fehr groß ift.
©er SBärmeoerluft burdh Abfüllung läßt fidh

fogut berechnen, rote bie Äßärmeerjeugung. Seielfteln

gibt in feinem SSerfe: „®te 3"ftaEation ber Sßarm»

roafferanlagen" folgenbe ©runblagen an:

Sir. 4b

erster Stelle zu hoch ausgefallen ist oder wenn die nach-
gestellte Hypothek selbst den Rahmen von 80 °/o des Be-
lehnungswertes übersteigt, das Grundpfand also zu stark
belastet ist.

Solange die Möglichkeit gesetzlich vorhanden ist, daß
Beispiele, wie vorerwähnt, praktisch in Erscheinung treten,
wird man es einer Hypothekarbank nicht verübeln können,
wenn sie die ihr anvertrauten Gelder nicht zur Anlage
in zweiten Hypotheken verwendet. Und doch steht für
weitere Bevölkerungsschichten, für Grundeigentümer, Unter-
nehmer, Bauhandwerker, Bauarbeiter' und schließlich auch

für Wohnungstnteressenten die Beschaffung der zweiten
Hypothek im Vordergrund des Interesses. Die zweite
Hypothek marktfähiger zu gestalten, sind gerade in letzter
Zeit viele Vorschläge aufgetaucht, ohne daß eigentlich
gangbare Wege zur Hebung des llbelstandes gewiesen
worden wären. Die zweite Hypothek ist vom Kapital
nicht begehrt, solange eine Schwächung der Sicherheit,
wie obiges Beispiel sie zeigt, möglich bleibt und der
Kapitalist nicht mit größerer — ich will noch nicht ein-
mal sagen mit absoluter — Bestimmtheit auf den pünkt-
lichen Eingang seiner Zinse zählen kann. Und nun die

Wege zur Abhilfe? Der innere Wert der zweiten Hypo-
thek muß gehoben werden. Das beste Mittel dazu läge
in einer Ausgestaltung der rechtlichen Garantien für die

zweite Hypothek. Wer seine Liegenschaft an zweiter oder
sogar fernerer Stelle hypothekarisch belasten muß oder
will, sollte sich eine weitere gesetzliche Einschränkung der
Verfügungsberechtigung über die Mietzinse gefallen lassen.
Beleihungen finden ja hauptsächlich statt nach Maßgabe
der Erträgnisse des Objektes. Das Pfand müßte mit
mehr Einschränkung für den Grundeigentümer und
Schuldner auf die Erträgnisse ausgedehnt werden. Warum
soll nicht beispielsweise auf Antrag des Inhabers einer
zweiten Hypothek Zwangsverwaltung eintreten, wenn der
Grundeigentümer und Schuldner mit Zinszahlungen auch

für die vorgestellten Hypotheken im Rückstände bleibt?
Nach Art. 806 Z. G. B. kann sich der Inhaber einer
Hypothek durch Einleitung der Betreibung schützen, aber

nur wenn er zur Einleitung der Betreibung eines fälli-
gen Zinses seiner Hypothek in der Lage ist. Er bleibt
aber machtlos, wenn sich die Zinse auf den vorgestellten
Hypotheken aufhäufen. Heute reicht der gesetzliche Schutz
für die zweite Hypothek nicht aus. Erweiterung derselben
würde aber zur Förderung des Kredites der zweiten
Hypothek wesentlich beitragen.

Kann sich der Gesetzgeber zu Änderungen in diesem

Sinne nicht verstehen, so muß zu privaten Hilfsmitteln
gegriffen werden, zum Vertrage zwischen Gläubiger und
Schuldner. Und aus diesen Erwägungen heraus möchte
ich speziell dem Handwerker empfehlen, in den Vertrag,
der die Übernahme einer zweiten Hypothek vorsieht — es
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ist dies in der Regel der Werkvertrag selbst — die fol-
genden Bedingungen aufzunehmen:

1. Es soll der Vorstand genau fixiert werden.
2. Es sollen verschärfte Bestimmungen aufgestellt

werden für den Fall der Schuldner mit Zinszahlungen,
und zwar sowohl auf der in Frage stehenden, als auch

auf den Vorstandshypotheken, in Rückstand kommt, und

zwar:
a) Erhöhung des Zinsfußes;
k) Recht der sofortigen Kündbarkeit für den Gläubiger;
e) Zwangsverwaltung des Grundpfandes, wenn Ver-

waltung durch einen Treuhänder nicht zum vornherein
zu erreichen ist.

3. Der Grundbesitzer und Schuldner überträgt die

Verwaltung des Grundpfandes einem Treuhänder. Diesem
Treuhänder werden die Mietzinse zum Inkasso abgetreten
mit der Instruktion zu folgender Verwendung:

a) Öffentliche Abgaben und Kosten der Verwaltung;
d) Zins der ersten Hypothek;
e) Zins der nachgestellten Hypotheken und allfällige

Amortisationen nach Rang;
ä) Überschuß zur Verfügung des Grundeigentümers.

Bei vorsichtiger Verwaltung müßten aus den Überschüssen

bestimmte Beträge in einen Zinsreservefond zurückgelegt
werden.

4. Diese Schutzbestimmungen sollen bei Eintragung
des Schuldbriefes im Grundprotokoll vorgemerkt und die

Rechtskraft des Vertrages, der die Übernahme der Hypo-
thek durch den Handwerker vorsieht, von der Eintragung
der Schutzbestimmungen im Grundbuch abhängig gemacht
werden.

Die Wärmeschutzmaterialien.
Mitgeteilt von Munzinger à Co., Zürich.

Bei allen Wafferleitungsanlagen ist es erforderlich,
die Leitungen gegen die Temperatureinflüsse zu schützen.

Warmwasserleitungen, um dafür zu sorgen, daß keine

Wärmeverluste entstehen, Kaltwasserlettungen, um sie im

Winter gegen die Kälte zu schützen und um im Sommer
ein Schwitzen zu vermeiden. Es ist daher geboten, die

Leitungen mit einer isolierenden Masse zu umgeben.

Ferner sind die Wasserbehälter aus gleichen Gründen

zu isolieren, da bei den Vorratsbehältern der Wärme-

verlust durch die Ausstrahlung sehr groß ist.

Der Wärmeverlust durch Abkühlung läßt sich eben-

sogut berechnen, wie die Wärmeerzeugung. Beielstein

gibt in seinem Werke: „Die Installation der Warm-
wasseranlagen" folgende Grundlagen an: stsMliflW-sl?
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